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Allgemeine Bedingungen  
 Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars bzw. mit der Bestätigung der AGB´s online bestätigen 

die Kursteilnehmer:innen (bzw. bei Kindern die Erziehungsberechtigten) ausdrücklich, dass sie 
von dem Arbeiter-Samariter-Bund Österreich Gruppe Meidling-Liesing (Kurz: ASBÖ – Meidling-
Liesing) über die Allgemeinen Bedingungen des ASBÖ -Meidling-Liesing umfassend informiert 
und aufgeklärt wurden, und dass diese Allgemeinen Bedingungen der Vereinbarung in vollem 
Umfang zu Grunde liegen.  

 Die Kursteilnehmer:innen sind verpflichtet, bei Anmeldung zum Kurs Auskunft über ihren 
Gesundheitszustand zu geben und die Kursleitung vor allem über alle besonderen 
gesundheitlichen Merkmale umfassend zu informieren.  
Bei Vorliegen bestimmter Erkrankungen oder Symptomen, insbesondere Infektionskrankheiten, 
Fieber, HNO- oder Augenentzündungen, Magen und Darmerkrankungen, Epilepsie, psychische 
Erkrankungen etc., ist eine Teilnahme an einem Kurs nur nach Absprache mit dem Veranstalter 
möglich. Alle, durch Verschweigen von Krankheiten, hervorgerufenen Komplikationen sind von 
einer Haftung jedenfalls ausgeschlossen. 

 Ein ärztliches Attest ist bei allen Tauch- und Wasserrettungskursen Voraussetzung. Ein solches 
Attest kann auch von ihrem Hausarzt ausgestellt werden. 

 Arzneimittel können unter Druckeinwirkung Nebenwirkungen verursachen. Bei Einnahme von 
Medikamenten ist unbedingt mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Während der gesamten Dauer 
des Kurses sind Alkohol und Drogen strengstens verboten.  

 Gute Schwimmkenntnisse sowie allgemeine Wassertüchtigkeit sind erforderlich, um tauchen zu 
dürfen. Die Tauchausrüstung hilft zwar unter Wasser, macht aber keinesfalls mangelnde 
Schwimmkenntnisse wett. Alle Kursteilnehmer:innen müssen die Kursleitung bei Anmeldung 
vollumfänglich über mangelnde Schwimmkenntnisse informieren. 

 Die Kursteilnehmer:innen müssen mindestens vier (4) Jahre alt sein. 

Kurskosten 
 Der Eintritt für Kursteilnehmer:innen ist im Kursbeitrag inbegriffen. Dies ist einer Förderung der 

Stadt Wien zu verdanken. 

 Die Kursgebühren müssen spätestens 7 Tage nach Anmeldebestätigung bezahlt werden. Bei 
Nichtbezahlung verfällt am 8. Tag die Anmeldung.  

 Die Zahlungsbestätigung ist der Kursleitung am 1. Tag vorzuweisen. 

Kursablauf 
 Der Kurs besteht aus 10 Lektionen zu 50 Minuten. 

 Bedingt durch etwaige Sperrzeiten oder organisatorischen Gründen kann sich die Anzahl bzw. die 
Dauer der Lektionen verändern. 

 Bei einem vorzeitigen Abbruch des Kurses auf Grund von Vorgaben des Landes Wien bzw. dem 
Magistrat der Stadt Wien, erfolgt die Rückvergütung der abgesagten Einheiten in Form eines 
Gutscheins.  

Begleitpersonen 
 Aufgrund der Vorgaben der MA 44 und versicherungstechnischen Vorschriften ist das Betreten der 

Schwimmhalle und der Garderoben für Begleitpersonen nicht gestattet. 

 Kinder unter 8 Jahren dürfen von einer Person zum Umkleiden begleitet werden.  

 Der Aufenthalt zwischen oder nach dem Umkleiden ist im gesamten Gebäude des Hallenbades 
nicht gestattet. 

Mindestteilnehmerzahl 

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen pro Kurs nicht erreicht, so kann der Kurs abgesagt 
werden. Die Kursgebühr wird rückerstattet. 

Kursbeginn 

 Ca. 5 Minuten vor Kursbeginn erhalten Sie in der Kassahalle von Mitarbeiter:innen des ASBÖ – 
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Meidling Liesing einen Schlüssel für eine Umkleidemöglichkeit. 

 Zu Beginn der Kurseinheit steht eine kurze, theoretische Einführung (an die Kursstufe angepasst) 
im Trockenen, aufgeteilt in Schwimmgruppen in der Schwimmhalle. 

Kursende 

 Das Bad ist nach Kursende umgehend zu verlassen!! 

 Das Betreten des Beckens ist nach Unterrichtsende nicht gestattet!! 

 Am Kursende werden Kinder wieder in die Aufsicht ihrer Begleitpersonen übergeben. Bitte achten 
Sie darauf, dass Sie 45 Minuten nach Kursbeginn in der Nähe bzw. beim Treffpunkt sind. 

 Das Föhnen ist aus organisatorischen und vorgabentechnischen Gründen, leider nicht erlaubt. Bei 
langen Haaren empfehlen wir eine Badehaube. 

 Bitte vergessen Sie nicht beim Verlassen des Bades den Kabinenschlüssel spätestens  
30 min nach Kursende abzugeben. Etwaige anfallende Kosten, die von der MA 44 durch einen 
vergessenen Schlüssel entstehen, werden Ihnen nachverrechnet. 

Für Kinder 

 Bitte vor Kursbeginn das WC benützen! 

 Unmittelbar vor Kursbeginn übergeben Sie bitte das Kind einer Mitarbeiter:inn beim ausgemachten 
Treffpunkt. Es ist sonst nicht möglich die Verantwortung für das Kind zu übernehmen. 

 Gelegentliche Lehrer:innenwechsel können vorkommen (z.B. durch Krankheit, Dienst….) 

Kurserfolg und Rücktrittsmodalitäten 

 Der ASBÖ–Meidling-Liesing kann keine Garantie für einen individuellen Kurserfolg gewährleisten. 
Der Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab; zum Beispiel: Alter der Teilnehmer:innen, vorherige 
Erfahrungen und nicht zuletzt von der Bereitschaft Schwimmen lernen zu wollen. Das jeweils 
angegebene Ziel gibt eine Orientierung des üblicherweise zu erwartenden Ergebnisses an. 

 Der ASBÖ–Meidling-Liesing (der Badverantwortliche) behält sich das Recht vor, einen 
Kursteilnehmer:innen, unter Angabe von Gründen, vom Kurs auszuschließen (z.B. das Kind kann 
dem Unterricht nicht folgen; hört nicht zu; gefährdet sich oder andere Kursteilnehmer:innen durch 
sein Verhalten usw.) 

Kursziele und Kursorganisation 

 In den Anfängerkursen soll den Kindern spielerisch der richtige Umgang mit dem Wasser und der 
nötige Respekt davor beigebracht werden. Erst dann werden Schwimmtempi mit ihnen geübt. 

 Die Kurse des ASBÖ – Meidling-Liesing werden in einer öffentlichen Badeanstalt abgehalten, die 
eine eigene Badeordnungen vorsieht, zu deren Einhaltung die Kursteilnehmer:innen ebenso 
verpflichtet sind wie zur Befolgung von Weisungen des zuständigen Badepersonals. Schäden 
und/oder Verletzungen sind vom Verursacher unter Schad- und Klagloshaltung des ASBÖ–
Meidling-Liesing zu tragen. Die Badeordnung der MA 44 bleibt in Kraft. 

 Der ASBÖ–Meidling-Liesing übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Wert- oder andere 
Gegenstände der Kursteilnehmer. 

 Die Mitnahme von Schwimmhilfen ist nicht erwünscht. 

 Die Kursteilnehmer:innen unterliegen während des gesamten Kurses den Weisungen der 
Schwimmlehrer:innen bzw. Kursleiter:innen. Die Kursteilnehmer:innen müssen dabei 
insbesondere alle Weisungen, die der Sicherung und dem Schutz der körperlichen Gesundheit 
der Kursteilnehmer:innen und anderer Badegäste dienen, strikt einhalten. Widrigenfalls sind die 
Schwimmlehrer:innen bzw. Kursleiter:innen berechtigt, Kursteilnehmer:innen von der Teilnahme 
am Kurs auszuschließen.  

 

Für etwaige Fragen stehen Ihnen der/die Badverantwortliche der 

ASBÖ Gruppe Meidling/Liesing 

wasserrettung@samariter-meidling.at 

www.samariter-meidling.at 

gerne zur Verfügung. 


